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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUN(JSRATES 

DES KANTONS SOLOTHURN . 

: .. : ... 

VOM 

15. Mai 1973 Nr. 2531 

I. 
Das Bau-Departement beabsichtigt, im R~hmen des Strassenbau

programmes 1971 die Kantonsstrasse in der Gemeinde Halten aus

zubauen. Der Ausbau Umfasst eine Verbreiterung der Fahrbahn 

auf 7.00 m, die Erstellung eines Bushaltestellenpaares sowie 
- . 

die :Ei:&richtung ·eine~ Tfottoirs ~uf der Südwestseite der Kantons-

strasse nach Heinrichswil. Aus planerischen Gründen wurde das 

Teilstück dieser Kantonsstrasse auf Gebiet der Gemeinde Krieg

stetten,. vop. der Oekingenstrasse bis zur Gemeindegrenze Halten 
. ~-~ . .... . ~ .. . . .. . . . . , . ... . . . . 

in die vorliegende Strassenplanung miteinbezogen. D~r Ausbau 
. . . . ··... . ....... ;· 

, dieses Teilstückes erfolgt jedoch Ül einem späteren Zeitpunkt. 

.. . . Um die notwendigen Planunterlagen z1,;1. erhalten und um den für den 

.. hievor .. beschriebenen Ausba.u ;.erforderlichem Land bedarf. sicher-
. ,.,_ .·. . : . :·:.:.y . . . · .. U) •b.i;.<.. 

,zustellen, hat d&s Bau-:-Departement auf Grurl.d von § ll . J.S des 
: . .. . -~·.: .. ' . . . . . . ; . ' '· . 

, kantonalen Baugesetz es. einen. entsprechen,den Strass.~n~ und 

B.~:uJ"~nienplan ausarbei t~n ,las~e:q .• Die :ö:ff,en,t~~c!J..e Planauflage 

er;fq;:Lg:t~ in der Zeit vom 15 •. Januar - 13. :FebrJJ.ar 1973 in den 
.. • •. . ' . ~· . . . . . .. :, ... I .. 

Sc;hulh,äuseJ:'n VQn ~i:egstett.e;n und: Halten sowie auf de;m.~ntonalen 

Tiefbauamt in Solothur:p. • 

. Innert der gesetzLichen Frist gingen neun Ein€Qrachen ein • 
. . ,·· 

Einsprecher sind: 

1. Einwohnergem'~inde KriegstettEm 
· 2. Graf-Schär Mi:n~, 'H:äi t•e·nstrasse· 14 7, Kriegstetteri '· 

3. Baumam1· ot'to, Posth~l t~r, Haite~~trdsse 113, Kriegstetten 

4. Gasser-Wüthrich Hans, Haltenstrasse 21, Kriegs.tetten 
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5. Müller-Späti Josef, Hauptstrasse 50, Halten 

6. Lüthi Urs, Rebbergstrasse 67, Trimbach 

7. Lüthi-Guldimann Willi, Landwirt, Halten 

8. Glutz-Zeeh Peter, Hauptstrasse 7, Halten 

9. Schreier-Ammann Josef, Obergerlafingenstrasse 34, Gerlafingen 

Beamte des Bau-Departerneutes führten am 8. Iviärz 1973 in Krieg

stetten und in Halten die.Einspracheverhandlungen durch, 

II. 

Sämtliche Einsprecher sind Grundeigentümer in dem durch den Plan 

berührten Gebiet der Gemeinden Kriegstetten und Halten. Die Ein

sprachen wurden fristgerecht eingereicht, weshalb auf sie ein- ( 

zutreten ist • 
. ·.·: 

III, 

Der Regierun_g_srat· stellt fe.st und zieht in Erwäg_un_g: •· 

Eins12.rache Nr. 1: .. Einwohnergemeinde Kriegstetten, Eigentümerin 
•von GB K:riegstetten Nr. 70 · 

In ihrer Einsprache wünscht die Gemeinde, der. Ausbau des nördlichen 

Trottoi:rs der Haltenstrasse möcht.e ·Zurückgestellt werderi, bis ein 

geeigneter neuer Standort des Feuerwehrmagazins gefunden sei. 

Per EinwoP.nergemeinde. Kriegstetten wurde die Zusicherung.abge

geben, <iass der Ausbau. de.s nördlichen Trottoirs. an .. ide:rfHal ten-

strasse einschlie.sslich die Einmündung der Oekingenstrasse auf 

Gemeindegebiet Kriegstetten erst in einem späteren Zeitpunkt 

erfolgen werde, und zwar wenn die Gemeinde einen· Ersa t.z . für das 

auf ihrem Grundstück GB Kriegstetten Nr .. 70 stehende.Feuerwehr-
.. 

magazin Nr ~ .. 112 erstellt hat. 
: :: _ ... -~ ·~· [ .·· ;- :.' 

Auf diese Zusicherungen hin hat die Gemeinde Kriegstetten ihre 
. .. . . ... - . . . 

Einsprache mit Schreiben vom 23. März 1973 zurückgezogen. Die 

Einsprache kann daher als· dUrch Rückzug ·erledigt~·· abgeschrieben 

werdeh. 
: .; ' ..... 

( 
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Frau Graf-Schär Mina, Eigentümerin von G~ 
Kriegstetten Nr. 61 · · · · 

Der Einsprecherin konnte zugesichert'werden, dass der Strassen

aUsbau im Bereiche.ihrer Liegenschaft in einem spi:it~ren Zeitpunkt 

erfolgen wird, unter Hinweis auf Einsprache Nr. 1. Die Entschä

digungsforderungen und Fragen einer sachgemässen Anpassung der 

... Liegenschaft an die: neuen Strassenverhältnisse :WE:Erd.e.p. in: das 

Landerwerbsverfahren verwiesen, das vor der Inangriffnahme des 

Strassenausbaues durchgeführt wird. 

Hierauf hat Frau Graf ihre Einsprache am 15. r1ärz 1973 zurück

gezogen; die Einsprache kann in diesem Sinne als erledigt ab

geschrieben werden. 

Einsprache Nr. 3: Baumann Otto, Posthalter, Eigentümer von 
GB Kriegstetten Nr. 19 

Herr BaUinann hat seine Einsprache am 27. · l"lärz 1973 zurückgezogen, 

nachdem :i;hm von Seiten des Bau-Departemer,tte$ folgende_ Zusicherungen 

abgegeben wurden: 

a) Der'Ausbau des .nördlichen Trottoirs der Haltenstrasse auf 

Gebiet der Gemeinde Kriegstetten erfolgt,· wie.unter Einsprache 

Nr~ 1 festgestellt, in einem späteren Zeitpunkt~ Vor Inangriff

nahme der Bauarbeiten werden alle Fragen der Entschädigungen 

Ünd der Anpasslingen im Rahmen der LanderwerbsverhandlUngen 
behandelt. ··'· : .. · 

b) Bei einer allfälligen baulichen Erweiterung des Postbetriebes, 

die aus ästhetischen Gründen zweckmässigerwei~e in der Ver

längerung der Fassadenflucht des bestehenden Gebäudes Nr. 113 
. . '., 

erfolgen wird, ist das Bau-Departement zu gegebener Zeit 

bereit, die Baulinie im Bereiche des Anbaues aufgrund eines 

definitiven Baugesuches entsprechend vor.zuver.lege.n~ ... 

c) Sollten sich bei einer späteren Ueberbauung ~es Restgrund

stückes GB Nr. 19 Sohwierigkeiten wege:p, der Einhaltung des 
' : . ~ 
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Grenzabstandes zum Nachbargrundstück GB ~r~. 20 zufolge der 

Baulinie entlang deir.Kantonsstrasse ergeben, ist das Bau

Departement bereit, anhand eines definitiven Baugesuches 

eine''geringfügige Unterschrei tung der Strassenbaulinie zu 

gestatten. 

Die Einsprache kann somit als durch Rückzug erledigt,abge

schrieben werden. 

Einsprache Nr. 4: Gasser-V'lüthrich Hans, Eigentümer yon GB 
Kriegstetten Nr. 53 

Nachdem der Radius der in die Kriegstet~enstrasse einmündenden 

Gemeindestrasse von 7. 00 auf 6. 00 m reduziert wurde?, . wodurch das ( 
.. ·, . ~- : .... _.·_,, .·.' 

Grundstück von Herrn Gasser nicht mehr berührt wird, hat der 

Eigentümer seine Einsprache schriftlich zliriickgeioglaW;. die 

Einsprache ist somit als geger;_standslos abzuschreiben. 

Eins]rache Nr. 5: Müller~Späti Josef, Eigentüm~r von .GB 
Halten Nr. 13 · ;,) '. 

Nach Kenntnisnahme, dass die Trottoiranlage im vorliegenden Plan 

dem bereits gültigen Strassen- und,.Bauiinienpian 1:2000 der 

Gemeinde Halten entspricht und nach der Zusicherung, dass das 

Trottoir vor seinem Hause auf :absehbare ZEh t nicht erstellt wird 

-in einer ersten Etappe. soll das·gegenüberliegende,· südliche 

Trottoir gebaut werden .... , hat Herr l\'Iüller seine Einsprache zurück 
~

gezogen. Die Fragen der Entschädigungen und der Gestaltung des 

neuen Abschlusses östlich der Liegenscl:laft _:Q.es E:i.;nsprechers sind 

in das Landerwerbsverfahren zu verweieaen,:, das vor dem Strassen

~~sbau durchgeführt wird. Die Einsprache i~st als ·durch Rückzug 

. erle,digt, abzuschreiben. 

->, i.Eins.nrache Nr. 6: Urs Lüthi, Trimbach:;· Eigentümer von GB 
Halten Nr. 10 und 12 

He;rr Lüthi hat seine Einsprache gegen den Plan: zuruokgez.ogen, 

...... · n~chdem ihm erläutert wurde, . dass .der gen.ehmigte St.r.assen- und 
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Baulinienplal)..die Voraussetzung für die Durchführung des Land-
~ ' ' - .. · 

erwerbs bildet. Sämtliche Entschädigungsfragen und diejenigen 

der Allpassungen bleiben vorbehalten und werden in das Landerwerbs-
. . . . . 

verfahren verwiesen. Die Einsprache ist im Sinne 'dieser Fest-

stellungen abzuschreiben. 

Einsprache Nr. 7-: Lüthi-Gu.ldimann Willi, Eigentümer von GB 
Halten Nr. 15 

Nach Kenntnisnahme der technischen Erläuterungen, wonach das 

Trottoir entlang seiner Liegenschaft erst in einem späteren 

Zeitpunkt zur Ausführung gelangen wird und dass es sich hier 

lediglich um eine planliehe Sicherstellung handelt, hat Herr 

Lüthi seine Einsprache gegen den Auflageplan zurückgezogen. 

Von Seiten des Bau"':"Departementes wurde festgestellt, dass der 
. -·· ·. 

Staat an einer rückwärtigen Erschliessung des Landwirtschafts

betriebes Lüthi interessiert sei und zu gegebener Zeit beim 

Studium und der Realisierung einer solchen Lösung mitwirken 

werde. Voraussetzlmg hiefür bildet allerdings auch die Mit

wirkung des Eigentümers und der Gemeinde Halten • 
. : . 1 . 

Die Einsprache kann als durch Rückzug erledigt, abgeschrieben 
.· werdeno 

Einsprache Nr. 8: Glutz-Zeeh Peter, Eigentümer von GB 
Halten Nr. 19 

Auf Wunsch des Einsprechers wird die Bushaltestelle südwestlich 

seiner Liegenschaft derar~ verschoben, dass nur noch ein- kleiner 

Teil der Zufh~rt auf GB Nr. 19 verbleibt. Durch diese Verschiebung 

wird das Nachbargrundstück GB Nr. 18 nicht wesentlich stärker 

beansprucht, als dies gernäss vorliegendem Projekt der Fall ist. 

Es wurde auch zugesichert, dass bei der Ausführung der Anpassungs

arbeiten weitgehend den Wünschen des Einsprechers Rechnung ge

tragen wird. Diese Fragen sowie diejenigen. der Entschädigungen 

und eines allfälligen Realersatzes bilden jedoch nicht .Gegenstand 

dieser Planauflage; sie sind in das Landerwerbsverfahren zu 

verweisen. 
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Hierauf hat Herr Glutz seine Einsprache zurückgezogen; sie ist 

als erledigt·abzuschreiben. · 

Einsprache Nr. 9: Josef Schreier-Ammann, Eigentümer v~n GB 
Halten Nr. 33 · 

· .. ·.: ,: 

Herr Schreier wünscht in seiner Einsprache eine Verschiebung 

der vorgesehenen .Bushai testelle in Richturig ·Heinrich!&:WLt, ': da 

diese stark in sein Grundstück eingreife und eine von ihm ge-

. plante dreigeschossige UeberbauU.hg dadurch beeinträchtigt werde. 

Genauere Abklärungen durch das Kantonale Tiefbauamt· in Verbindung 

:mit dem von Herrn Schreier beauftragten Architekten ergaben, 

dass die vorgesehene Ueberbauung unter Einhaltung a'es ·Bau- ( 

linienabstandesvon 4.00·m grundsätzlich aoch noch.möglich 

ist. Gestützt hierauf hat ·Herr Schr€ü~r seine Einsprache 
. . . 

schriftlich zurückgezogen, womit sie als erledigt abge-

·schrieben werden kann. 

rv.-
··· 

Das Planverfahren wurde ordnungsgernäss durchgeführt. Gegen 

den Plan selbst sind keine techniscp._en Einwendungen zu erheben. 

Der vorliegende Strassen- und Baulinienplan ist daher irr1Sinne 

vorstehender Erwägungen zu genehmigen. 

Es wird 

beschlossen: .. ·· 

1. Der Strassen- und Baulinienplan der Haltenstrasse in den 

Gemeinden Kriegstetten und Halten wird, nach Berücksichtigung 

der sich aus den Einspracheverhandlunge·n ergebenden gering

fügigen Aenderungen, genehrrügt • 
. ::;.- ....... 

2 .- D~e neun eingegangenen Einsprachen sind als d1_;!Xch Rückzug er-

ledigt, abzuschreiben. 
. .. :. 

:. '. ; :- ~·· 
i,,. · ... .i. .. !_J.:: .. 

:·-. 
:. I,._, .• 

( 
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3. Für den Fall, dass mit den betreffenden Grundeigentümern 

über den Erwerb des erforderlichen Landes keine gütliche 

Einigung zustande kommen sollte, ist das Expropriations

verfahren einzuleiten; das Bau-Departement wird mit dem 

Vollzug beauftragt. 

Der Staatsschreiber 

Bau-Departement (3) 
Jur. Sekretär des Bau-Departementes 
Kant. Tiefbauamt (5), mit 2 genehmigten Plänen 
Kant, Planungsstelle (2), mit 1 genehmigten Plan 

• Kreisbauamt I (2), Solothurn, mit l genehmigten Plan 
Armnannamt der Einwohnergemeinde, 4566 Kriegstetten, mit 1 genehmigtem 

Plan 
Ammannamt der Einwohnergemeinde, 4566.Halten, mit 1 genehmigtem Plan 
Herrn Fritz Schürch, Präsident der Kant. Schätzungskommission, 

4657 Dulliken 
Amtsblatt (Publikation der Genehmigung) 

Per EINSCHREIBEN an: 
Frau Graf-Schärer Mina, Haltenstrasse 147, 4566 Kriegstetten 
Baumann Otto, Posthalter, Haltenstrasse 113, 4566 Kriegstetten 
Gasser-Wüthrich Hans, Haltenstrasse 21, 4566 Kriegstetten 
Müller-Späti Josef, Hauptstrasse 50, 4566 Halten 
Lüthi Urs, Rebbergstrasse 67, 4632 Trimbach 
Lüthi-Guldimann Willi, Landwirt, 4566 Halten 
Glutz-Zeeh Peter, Hauptstrasse 7, 4566 Halten 
Schreier-Ammann Josef, Obergerlafingenstrasse 34, 4563 Gerlafingen 
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